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1 Veranlassung  

Am Bundeswehrstandort Munitionslager Laboe (MunLgr Laboe) in den Gemeinden Laboe und 

Heikendorf, Kreis Plön, werden Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. Im 

Rahmen des 1. Bauabschnitts (BA) wird der Rückbau von 25 Munitionslagerhäusern (MLH), 

die Rodung von ca. 8,3 ha Wald sowie rund 0,8 ha Gehölz (Feldgehölze, Baumreihen, 

Einzelbäume) und im Anschluss der Neubau von 29 MLH erforderlich.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Scopingunterlage wurde von einer notwendigen Rodung von 

10,18 ha Waldfläche ausgegangen, mit der eine UVP-Pflicht verbunden war. Aufgrund der 

späteren Detailabstimmung zwischen oberster Forstbehörde (MLLEV) und Bundesforstbetrieb 

Trave wurde eine Waldfläche von ca. 8,3 ha (82.684 m²) ermittelt. Damit fällt das Vorhaben 

unter den Punkt 17.2.2 des Anhangs 1 des UVPG ĂRodung von Wald im Sinne des 

Bundeswaldgesetzes zum Zwecke der Umwandlung in eine andere Nutzungsart mit 5 ha bis 

weniger als 10 ha Waldñ, wofür eine allgemeine Vorprüfung gem. § 7 (1) UVPG für 

Neuvorhaben durchzuführen ist. Gem. § 7 (1) UVPG besteht eine UVP-Pflicht, Ăwenn das 

Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung 

zu berücksichtigen wärenñ. Da f¿r die beiden Artengruppen Fledermªuse und Gehºlzfreibr¿ter 

artenschutzrechtliche Ausnahmen beantragt werden müssen, können im Zuge einer 

allgemeinen Vorprüfung erhebliche Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden. 

Entsprechend besteht somit eine UVP-Pflicht. 

Die GFN mbH wurde mit der Erstellung des UVP-Berichtes nach § 16 UVPG beauftragt, 

welcher die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens betrachtet. 

2 Vorhabenbeschreibung  

2.1 Beschreibung des Standortes  

Das Munitionslager Laboe liegt auf der östlichen Seite der Kieler Förde zwischen den 

Ortschaften Laboe und Heikendorf und schließt direkt an die Wohnbebauung von Laboe bzw. 

an ein Gewerbegebiet in Heikendorf an (Abbildung 1 und Abbildung 2). Im Osten/Südosten 

grenzen Ackerflächen an, im Westen die Kieler Förde. 

Die im Außenbereich liegende Liegenschaft befindet sich im Naturraum ĂProbstei und Selenter 

See-Gebietñ des Ostholsteinischen Hügellandes. Der Naturraum ist stark ackerbaulich geprägt 

und überwiegend waldfrei. Grünland kommt nur vereinzelt vor. Die Küste wurde in der 

Vergangenheit umgestaltet, weg von Steilküsten hin zu dem Aufbau von Strandwällen und 

Nehrungen. 

Das Gelände ist abseits der Funktionsflächen überwiegend bewaldet. Die beiden 

Vorhabenflächen liegen im Osten der Liegenschaft. 

Das MunLgr wurde 1936 errichtet und dient seither der vorschriften- und sicherheitskonformen 

Lagerung und Instandhaltung von Marinemunition unterschiedlicher Gefahrenklassen. 
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Abbildung 1: Lage des Vorhabengebiets (rot) (Quelle: GeoBasis-DE / BKG (2010), M 1:200.000) 
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Abbildung 2: Übersicht über die Lage der Teilbereiche (Quelle: GMSH, 03.03.2025) 

2.2 Geplante s Vorhaben  

Am Bundeswehrstandort MunLgr Laboe werden Erneuerungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen geplant. Diese erfolgen in mehreren Bauabschnitten, wobei 

vorliegend nur der 1. Bauabschnitt betrachtet wird, siehe Kap. 9. Darin ist der Rückbau von 25 

Munitionslagerhäusern (MLH) und im Anschluss der Neubau von 29 MLH geplant. Im Zuge 

dessen ist auch eine neue verkehrs- und medientechnische Erschließung künftiger Baufelder 

innerhalb der bestehenden Liegenschaftsgrenzen notwendig. Flächen für die 

Baustelleneinrichtung sind im Süden und Norden im Vorhabengebiet vorgesehen (Kap. 2.4). 

Die Zufahrt zur Liegenschaft für den Baustellenverkehr ist über die südliche Wache 

vorgesehen (Kap. 2.3).  
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Munitionslagerhäuser (MLH) sind Gebäude der Bundeswehr zur Lagerung von Munition, 

welche die Munition primär gegen Explosionsübertragung und Fremd-/Feindeinwirkung von 

außen schützen und die werterhaltende Lagerung der Munition zum Erhalt der Nutzungs- und 

Funktionssicherheit über einen möglichst langen Zeitraum sicherstellen. Hinsichtlich der 

Arbeits- und Betriebsabläufe sind die Gebäude vergleichbar mit Lagergebäuden, welche 

besonderen Anforderungen an Explosions- und Blitzschutz genügen müssen. Ein MLH besteht 

entsprechend den Anforderungen aus Stahlbeton mit Lagerräumen sowie Räumen für Technik 

und Heizung. 

Das gesamte Lagergebäude wird als WU-Betonkonstruktion ausgeführt, dabei wurde die 

Beanspruchungsklasse 2 ï Ănichtstauendes Sickerwasserñ und gemªÇ der Nutzungsklasse B 

eine zulässige Rissweite von 0,3 mm angesetzt.  

Es sind Dränageleitungen DN 150 um den gesamten Körper des Lagerraumes zur Ableitung 

von anfallendem Schichtenwasser vorgesehen. An den jeweiligen Enden der Dränagestränge 

sind Revisionsschächte DN 1000 aus Beton geplant. Eine Dränung nach DIN 4095 erfordert 

eine filterfeste Dränschicht, Spül- und Kontrollvorrichtungen und eine rückstausichere 

Ableitung des anfallenden Wassers in eine zuverlässige Vorflut/Kanalschacht. Die 

Detailplanung im Zuge der wasserrechtlichen Genehmigung wird der Unteren Wasserbehörde 

vorgelegt. 

Der 1. BA umfasst zwei Teilflächen (Abbildung 3). Die Teilfläche 1 liegt im Osten der 

Liegenschaft und beinhaltet den Rück- und Neubau der MLH sowie neue verkehrs- und 

medientechnische Erschließungen.  

In Teilfläche 2, im Süden der Liegenschaft, ist innerhalb der Liegenschaftsgrenzen der Bau 

einer neuen Straße notwendig, um aus Sicherheitsgründen den Baustellenverkehr vom 

betrieblichen Verkehr zu trennen. Weiterhin sind in dieser Teilfläche Baustelleneinrichtungs- 

und Abstellflächen sowie Parkplätze geplant. 

Insgesamt umfasst der 1. BA eine Fläche von 181.098 m², davon entfallen 139.293 m² auf den 

Teilbereich 1 und 41.805 m² auf den Teilbereich 2. Im Teilbereich 1 sind davon rund 76.783 m² 

für die Waldumwandlung vorgesehen, im Teilbereich 2 rund 5.901 m². Dies ergibt eine 

Gesamtfläche der Waldumwandlung von 82.684 m² (entspricht 8,3 ha, vgl. Abbildung 4). 

Neben der Rodung von Waldflächen gehen mit dem geplanten Vorhaben die Rodung von rund 

8.257 m² Gehölz sowie Vollversiegelungen durch die Erweiterung des bestehenden 

Straßennetzes und durch die Neubauten der MLH einher. Außerdem werden bereits 

vollversiegelte Flächen durch den Rückbau der Bestands-MLH und vorhandenen Straßen 

wieder entsiegelt. 

Für den hier beschriebenen 1. Bauabschnitt wird mit einer Bauzeit von ca. 8 Jahren ab 

Dezember 2026 gerechnet.  Aufgrund der erforderlichen Waldrodung wird ein 

Anhörungsverfahren zur Waldumwandlung gemäß BWaldG § 45 (2) und entsprechend der 

Anlage 1 UVPG ein UVP-Verfahren durchgeführt. 
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Abbildung 3: Geplanter Neubau (Ausschnitt, Quelle: GMSH, 24.11.2025) 
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Abbildung 4: Bereiche der Waldumwandlung (Ausschnitt, Quelle: GMSH, 25.11.2025) 

2.3 Geplante Zufahrten  

Die Zuwegung zur Liegenschaft wird über zwei getrennte Zufahrten an der Südwache geplant 

(Abbildung 5). Zufahrt I. stellt die ĂZufahrt Baustellenverkehrñ dar und Zufahrt II. zeigt die 

ĂZufahrt betrieblicher Liegenschaftsverkehrñ an. Beide Zufahrten werden ¿ber das ºffentliche 

Straßensystem von der B 502 über Lehmkamp, Tobringer und Korügen erschlossen und 

genutzt (Abbildung 6). Vor der Baumaßnahme und dem damit einhergehenden 

Baustellenverkehr wird eine Bauzustandserfassung für Dokumentationszwecke und ein 

Beweissicherungsverfahren durchgeführt werden, da größtenteils das öffentliche Straßennetz 

beansprucht wird. 

Die neuen Zuwegungen innerhalb der Liegenschaft werden als Allgemeine Straßen mit einer 

Breite von mind. 4,00 m und einem Fahrstreifen angelegt. Die Zuwegung wird gemäß 
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Bereichsvorschrift der Bundeswehr als sonstige Straßen eingeordnet und ist somit in 

Belastungsklasse 1,0 einzuordnen und kann entweder in Asphaltbauweise oder in 

Pflasterdecke aus Betonsteinen hergestellt werden, sofern sie von keinem Kettenfahrzeug 

befahren wird.  

 

 

 

 

Abbildung 5: Lage der Zufahrten I. und II. (Quelle GMSH 2025) 
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Abbildung 6: Zufahrt zur Liegenschaft (Quelle GMSH 2025) 

 

I. Zufahrt Baustellenverkehr während der Bauphasen 

Die Bestandsstraße (in Abbildung 5 lila dargestellt), südöstlich des Wachgebäudes 

(Bestandsgebäude Nr. 144), dient als Zufahrt des Baustellenverkehrs während der Bauphasen 

ï zunächst für BA1, langfristig wohl auch für alle weiteren Bauabschnitte. Die Zufahrtsstraße 

für den Baustellenverkehr erstreckt sich vom Ende Korügen über den Jägersberg bis in die 

Liegenschaft hinein in den Umlandweg und geht dort in die Anbindung der Planstraße an den 

Bestand über. Die Wache muss freie Sicht auf die Abstellfläche außerhalb der Liegenschaft 

und die beiden Fahrspuren (Zufahrten) haben. Dafür müssen ggf. Büsche und/oder Bäume in 

diesem Bereich entfernt werden. Die Park-/Abstellfläche für Lastkraftwagen (3.550 m²) vor der 

Südwache wird sowohl für den Baustellenverkehr (Zufahrt I) als auch (bei Bedarf) für den 

Liegenschaftsverkehr (Zufahrt II) genutzt werden können. Die Fläche weist eine 

Längsaufstellung mit 24 Stellplätzen für Sattelzüge sowie für Lastzüge mit 

Zentralachsanhänger auf und verfügt über einen kleinen Fußweg. Die Rangierfähigkeit auf der 

Fläche und in den Zufahrtsbereichen wurde mithilfe von Schleppkurven geprüft. Die Fläche 

dient primär als Rangier-/Park-/Abstellfläche für die Lastkraftwagen, wenn ein 

Passwechselverfahren der Fahrzeugführenden notwendig ist.  

Die Fläche vor der Südwache soll als Baustelleneinrichtungsfläche (4.600 m²) dienen und wird 

als nutzbare Fläche hergestellt. Der Bereich hinter dem Bestands-Wachgebäude Nr. 144 ist 

ebenfalls als Baustelleneinrichtungsfläche (5.850 m²) geplant sowie, bei Bedarf, als 

Abstellfläche für den Baustellenverkehr beim Verlassen des Liegenschaftsgeländes. Der 
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Ablauf des Verlassens des Baustellenverkehrs von der Liegenschaft ist abschließend noch 

nicht geklärt und wird nachfolgend festgelegt. Um den Zutritt und die Zuwegung auf die 

angrenzende Liegenschaftszufahrt (Zufahrt II) zu verhindern, wird eine Zaunanlage auf der 

entsprechenden Länge errichtet. Auf der geplanten Baustelleneinrichtungsfläche (BE-Fläche) 

verläuft überirdisch eine Fernwärmeleitung, die für eine uneingeschränkte Flächennutzung 

unterirdisch verlegt werden muss.   

 

II. Zufahrt betrieblicher Liegenschaftsverkehr während der Bauphasen 

Die Zufahrtsstraße nordwestlich vom Bestandsgebäude Nr. 144 (in Abbildung 5 blau 

dargestellt) soll als Zufahrtsstraße für den betrieblichen Liegenschaftsverkehr dienen. Durch 

die Ausbildung von zwei getrennten Zufahrten (I. Baustellenverkehr/II. Liegenschaftsverkehr) 

kommt es zu keinerlei Überschneidungen der Zuwegungen und Wegeführung, sodass der 

Verkehr unabhängig voneinander stattfinden kann. Dadurch soll der Liegenschaftsbetrieb 

dauerhaft sichergestellt und aufrechterhalten werden können. Die Zufahrtsstraße für den 

Liegenschaftsbetrieb wird über das Ende Korügen erreicht und befindet sich damit unmittelbar 

auf dem Liegenschaftsgrundstück. Die eingezeichnete Straßenführung der II. Zufahrt 

entspricht einem parallelen Verlauf zur I. Zufahrt. Diese Straßenführung ist von der 

Anforderung zur Liegenschaftsbewachung abhängig, da zwingend eine freie Sicht auf beide 

Zufahrten sichergestellt sein muss. Der Vorteil bei einem, für beide Zufahrten nutzbaren 

Wachcontainer ist, dass kein zusätzliches Wachpersonal benötigt wird. Durch die geradlinige 

Straßenführung reduziert sich die Fläche des Abstellbereichs vor der Wache. Damit die Park-

/Abstellfläche für den Baustellenverkehr und für den Liegenschaftsverkehr sowie die Zufahrt 

des Liegenschaftsverkehrs, wie planerisch dargestellt, ausgebildet werden kann, muss ein 

neuer Außenzaun errichtet werden.  

2.4 Geplante BE -Flächen  

Die für den Bauabschnitt 1 erforderlichen Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) sind 

ebenfalls in Abbildung 5 dargestellt. 

Im Norden, bei Bauabschnitt 1, ergeben sich als zur Verfügung stehende BE-Fläche insgesamt 

42.950 m² (fünf Teilflächen mit 27.000 m², 3.350 m², 3.600 m², 4.800 m² und 4.200 m²).  

Im Bereich der Südwache stehen zusätzlich 4.600 m² für die Baustelleneinrichtung zur 

Verfügung. Hinzu kommt eine 5.850 m² große Baustelleneinrichtungsfläche/Abstellfläche, die 

dem Baustellenverkehr dient (Abbildung 5). 

2.5 Rückbau  vorhandener Infrastruktur  

Es findet ein Rückbau von 25 MLH sowie der alten verkehrlichen Infrastruktur und 

Medienanbindung statt. 

Abrissmaterial kann als wichtige Ressource für zukünftige Baustoffe dienen. Von hoher 

Bedeutung für die Recyclingfreundlichkeit der Baustoffe ist daher ein sortenreiner Rückbau. 

Bei der Neuplanung der Infrastruktur ist darauf zu achten, dass Materialien verwendet werden, 

welche umweltverträglich, gesundheitsverträglich und frei von toxischen Inhaltsstoffen sind. 
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3 Planungsgrundlagen  

3.1 Waldbestand  

Gemäß der Biotoptypenkartierung von 2017 handelt es sich bei den Waldflächen im 

Teilbereich 1 um Laub(misch-)holzforste und im Teilbereich 2 um Fichtenforste.  

Im Jahr 2025 wurde die Biotoptypenkartierung erneuert. Demnach liegen im Teilbereich 1 

Mischwald (WFm), Sonstiger Laubwald auf reichen Böden (WMy) und Pionierwald mit 

Hybridpappeln (WPb). Im Teilbereich 2 besteht ebenfalls Sonstiger Laubwald auf reichen 

Böden (WMy) sowie Nadelholzforst (WFn). Die Biotoptypen sind gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. 

§ 21 LNatSchG nicht geschützt (siehe Kap. 5.3.1). Gemäß der Forstbetriebskarte weisen die 

Bäume im Teilbereich 1 ein Alter von 41-80 Jahren und im Teilbereich 2 von bis zu 40 Jahren 

auf. 

Die Abweichungen zwischen der Biotoptypenkartierung von 2017 und der erneuerten 

Kartierung von 2025 ergeben sich vor allem aus dem kleineren Maßstab der aktuellen 

Erhebung, der eine genauere Differenzierung der Vegetationsstrukturen ermöglicht. 

Schließlich haben sich die Waldflächen in den acht Jahren zwischen den Kartierungen durch 

natürliche Sukzession, forstliche Eingriffe oder Pionierentwicklung verändert, was sich in der 

aktuellen Typisierung widerspiegelt. 

3.2 Schutzgebiete und Biotopverbundsystem  

Das Vorhaben liegt überwiegend innerhalb des Schwerpunktbereichs des 

Biotopverbundsystems ĂJªgersberg/Kor¿gen am Steilufer der Kieler Fºrdeñ (Nr. 275, 

Abbildung 7). Das Gebiet umfasst die Seitenmoränenhänge der Kieler Förde mit 

naturraumtypischem, laubholzreichem Wald, vorwiegend auf nährstoffreichen Standorten. Das 

Entwicklungsziel umfasst  

- die Erhaltung und Entwicklung eines naturnahen standortheimischen Laubwaldes, 

- die Entwicklung unbeeinflusster Naturwaldbestände in größeren Teilbereichen, 

- die Einbeziehung der nordöstlich des Korügen gelegenen landwirtschaftlich genutzten 

Flächen zur Arrondierung des Gebietes, zum Schutz vor schädlichen Randeinflüssen 

und zur Erhaltung des Landschaftsbildes. 

Vorrangige Maßnahmen sind die Aufgabe der forstwirtschaftlichen Nutzung in größeren 

Teilbereichen und die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für Naturschutz und Erholung. 

Da der Schwerpunktbereich zum größten Flächenanteil innerhalb der Liegenschaft des 

Munitionslagers Laboe liegt, hat die militärische Nutzung Vorrang. Entsprechend ist im 

Vorhabengebiet die Umsetzung der Maßnahmen des Schwerpunktbereiches nicht möglich. 

Wo möglich, werden Waldbereiche erhalten oder nach Abschluss der Bautätigkeiten neu 

entwickelt. Eine Nutzung als unbeeinflusster Naturwald ist jedoch nur außerhalb der 

Liegenschaft möglich. 

Im weiteren Umfeld liegt die Verbundachse des Biotopverbundsystems ĂK¿stenabschnitte 

zwischen Heikendorf und Sehlendorfñ (rd. 430 m westlich). 

Weitere Schutzgebiete und Flächen des Biotopverbundsystems liegen mehr als 1 km von dem 

Vorhaben entfernt. 
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Abbildung 7: Flächen des Biotopverbundsystems (Quellen: Hintergrundkarte: GeoBasis-DE / BKG 
(2010), M 1.25.000; Biotopverbundsystem: Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein ï Landesplanungsbehörde, 2020) 
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3.3 Vorgaben der Raumordnung  

3.3.1 Landesentwicklungsplan  (LEP)  

Gemäß Landesentwicklungsplan (IM-SH 2010) liegt das Vorhaben in einem Ordnungsraum 

und teilweise innerhalb eines Schwerpunktraums für Tourismus und Erholung sowie innerhalb 

eines Entwicklungsraums für Tourismus und Erholung (Abbildung 8). Die Lage innerhalb der 

Gebiete für Tourismus und Erholung wird innerhalb der Neuaufstellung des Regionalplans 

(Kap. 3.3.4) nicht mehr dargestellt. 

 

Abbildung 8: Auszug aus dem LEP (2010), roter Kreis: Lage des Vorhabens (M 1:250.000) 

Legende: 

 

3.3.2 Regionalplan  (RP) für den Planungsraum III  

Das Vorhaben liegt im Planungsraum (PR) III und wird in der Karte des Regionalplans (RP) 

(IM-SH 2000) als Sondergebiet Bund dargestellt (Abbildung 9). Es liegt innerhalb der 

Siedlungsachse der Landeshauptstadt Kiel. Der Teilbereich 2 liegt innerhalb eines Gebiets mit 

besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft. 

Nordöstlich grenzt ein Ordnungsraum für Tourismus und Erholung an. 

Der Regionalplan wird derzeit neu aufgestellt (Kap. 3.3.4). 
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Abbildung 9: Auszug aus der Karte des RP für den Planungsraum III (2000, M 1:100.000) 

3.3.3 Teil fortschreibung des RP ï Sachthema Windenergie an Land  

Im Dezember 2020 wurde die Teilfortschreibung des Regionalplans zum Sachthema 

Windenergie an Land (MILIG-SH 2020) veröffentlicht.  Das Vorhaben liegt demnach außerhalb 

von Vorranggebieten für die Windenergienutzung.  

Gemäß den Kriterien der Teilfortschreibung liegt das Vorhaben innerhalb folgender Gebiete: 

- Siedlungsachse um die Landeshauptstadt Kiel, 

- Militärische Liegenschaft und militärische Schutzbelange, 

- Schutzbereich Flugplatz, 

- Schwerpunktbereich des Biotopverbundsystems, 

- Hauptachse des Vogelzugs (geringe Flughöhe und hohes Zugaufkommen), 

- Denkmalschutzbereich, 

- Schwerpunktbereich Tourismus und Erholung. 

Bezüglich des Schutzbereichs um den Flugplatz schreibt das Bundesaufsichtsamt für 

Flugsicherung in Ihrer Stellungnahme vom 02.09.2025, dass das Munitionslager Laboe im 

Anlagenschutzbereich von Flugsicherungseinrichtungen des Flughafens Kiel-Holtenau 

gelegen ist. Entsprechend ist eine Zustimmung nach § 18a LuftVG für das Bauvorhaben 

einzuholen. 

Wie unter Kap. 3.3.4 erläutert, liegt das Vorhaben im noch gültigen Regionalplan von 2000 

außerhalb eines Ordnungsraums für Tourismus und Erholung und nach der Neuaufstellung 

des Regionalplans ebenfalls nicht in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus 
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und Erholung. Auf das Biotopverbundsystem wird unter Kap. 3.2 näher eingegangen. Da es 

sich bei dem Vorhaben um Flächen des Bundes handelt, ist die Siedlungsachse nicht relevant. 

Eine kurze Betrachtung erfolgt unter Kap. 5.1. Die Hauptachse des Vogelzugs sowie der 

Denkmalschutzbereich um das Marine Ehrenmal Laboe sind nur bei höhenwirksamen 

Vorhaben relevant. 

3.3.4 Neuaufstellung des RP ï 2. Entwurf 202 5 (MIKWS 2025a) 

Derzeit stellt das Land Schleswig-Holstein neue Regionalpläne für die drei Planungsräume 

auf. Sie sollen künftig die noch geltenden Regionalpläne für die ehemals fünf Planungsräume 

in Schleswig-Holstein ersetzen. Vom 8. Mai bis 8. August 2025  fand das zweite 

Beteiligungsverfahren zu den Regionalplanentwürfen statt (MIKWS 2025a).  

Nachfolgend werden die Inhalte des Entwurfs zum Planungsraum II dargestellt. Demnach liegt 

das Vorhaben innerhalb der folgenden Gebiete: 

- Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft, 

- Nahbereich der Landeshauptstadt Kiel, 

- Siedlungsachse der Landeshauptstadt Kiel, 

- Sondergebiet Bund. 

Die Inhalte unterscheiden sich damit in der Ausdehnung des Vorbehaltsgebietes für Natur und 

Landschaft (ehemals Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft) von denen 

des Regionalplans von 2000. Das Vorhaben liegt nun (teilweise) innerhalb dieser Flächen. In 

diesen Gebieten sollen Maßnahmen und Planungen nur durchgeführt werden, wenn sie 

Naturhaushalt und Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigen und zu keiner negativen, 

dauerhaften Veränderung der Landschaft führen. Erhebliche Eingriffe sind nur dann 

hinnehmbar, wenn sie im überwiegenden öffentlichen Interesse erforderlich sind und 

angemessen ausgeglichen werden. 

Zudem liegt das Vorhaben im Nahbereich der Landeshauptstadt Kiel und deren 

Siedlungsachse. Hier steht insbesondere die Entwicklung der Stadtrandkerne und die 

interkommunale Zusammenarbeit innerhalb des Nahbereichs im Vordergrund. 

Siedlungsflächen sollen in bedarfsgerechtem Umfang ausgewiesen und der ÖPNV und das 

Radwegenetz ausgebaut werden. 

Da es sich bei dem Vorhabenstandort um ein Sondergebiet des Bundes handelt, dienen die 

Flächen vorrangig der militärischen Nutzung. Ihre Überlagerung mit Gebieten der regionalen 

Freiraumstruktur (hier: Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft) steht der weiteren 

bestimmungsgemäßen Nutzung für Zwecke der Verteidigung nicht entgegen. 

Anders als im Regionalplan von 2000 sowie dem 1. Entwurf der Neuaufstellung des 

Regionalplans liegt das Vorhaben nicht mehr in einem Schwerpunktbereich für Tourismus und 

Erholung (ehemals Ordnungsraum für Tourismus und Erholung). 
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Abbildung 10: Auszug des RP für den Planungsraum II (2. Entwurf 2025, M 1:25.000) 

3.3.5 Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplan s (LEP) 
Sachthema Windenergie an Land ï 2. Entwurf 202 5 (MIKWS 
2025b)  

Die Teilfortschreibung zum Thema ĂWindenergie an Landñ des Landesentwicklungsplans 

Schleswig-Holstein (2. Entwurf: 04/2025, (MIKWS 2025b)) legt die raumordnerische 

Steuerung der Windenergienutzung fest und enthält die jeweilige Begründung zu den 

aufgestellten Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Die Ziele der Raumordnung 

enthalten gem. § 3 (1) 2 Raumordnungsgesetz (ROG) verbindliche und endabgewogene 

Vorgaben, die zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums dienen. Die Grundsätze 

der Raumordnung sind als Vorgaben für eine Endabwägung oder eine 

Ermessensentscheidung zu werten. Sie dienen der weiteren Lenkung der Entwicklung, 

Ordnung und Sicherung des Raums (§ 3 (1) 3 ROG).  

Das Vorhaben liegt nach den Kriterien der Teilfortschreibung des LEP in folgenden Gebieten: 

- Siedlungsachse der Landeshauptstadt Kiel, 

- Hauptachse des Vogelzugs, 

- Umgebungsbereiche um geplante Siedlungsentwicklungen und Standorte für 

Gewerbegebiete an Landesentwicklungsachsen, 

- An- und Abflugbereiche sowie Hindernisbegrenzungsflächen von Flugplätzen, 

- Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung sowie Kernbereiche für Tourismus 

und/oder Erholung (nur randlich innerhalb), 
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- Schwerpunktbereiche und Verbundachsen des Schutzgebiets- und 

Biotopverbundsystems, 

- Belange des Denkmalsschutzes (hier: Umgebungsbereich Marine Ehrenmal Laboe). 

Auf die einzelnen Punkte wird in den vorangegangenen Kapiteln näher eingegangen. 

3.3.6 Flächennutzungsplan  

Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Laboe (B2K 2014) sowie im gültigen 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Heikendorf (B2K 2015) wird die Fläche als Sondergebiet 

Bund dargestellt. 

 

 

Abbildung 11: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Laboe (2014, M 1:5.000) 
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Abbildung 12: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Heikendorf (2015, M 1:10.000) 

3.4 Vorgaben der Landschaftsplanung  

3.4.1 Landschaftsprogramm  (LPro)  

Das Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein (MUNF-SH 1999) stellt für den 

Vorhabenstandort keine Inhalte dar. 

3.4.2 Landschaftsrahmenplan  (LRP) 

Das Vorhaben befindet sich in einem Sondergebiet Bund sowie innerhalb eines 

Schwerpuntkbereichs des Biotopverbundsystems. 

Weitere Darstellungen für die Fläche des Vorhabens bestehen nicht. 

3.4.3 Landschaftspl an (LP) 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Heikendorf (Gemeinde Heikendorf 2007) wird die 

Vorhabenfläche als Sondergebiet der Bundeswehr und als Fläche des Biotopverbundsystems 

dargestellt (Abbildung 13). Im Landschaftsplan der Gemeinde Laboe (Planungsgruppe 

Landschaft + Natur GmbH 1996) erfolgen keine Darstellungen für das Vorhabengebiet 

(Abbildung 14). 
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Abbildung 13: Auszug aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Heikendorf (2007, M 1:5.000) 

 

 

Abbildung 14: Auszug aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Laboe (1996, M 1:5.000) 



Planungsgrundlagen  

GFN mbH (24_297) 18.12.25: Umbau des Munitionslagers Laboe, Kreis Plön - UVP-Bericht 19 

3.4.4 Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes  

Die nächstgelegenen Flächen für Kompensationsmaßnahmen oder Ökokonten liegen östlich 

angrenzend an den Teilbereich 2 und somit außerhalb des Eingriffsbereichs und außerhalb 

der Liegenschaft des Munitionslagers Laboe. Sie sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

3.5 Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie  

Gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist eine Verschlechterung des Zustands der 

oberirdischen Gewässer sowie des Grundwassers zu vermeiden (sog. 

Verschlechterungsverbot). Maßgeblicher rechtlicher Rahmen für die Prüfung sind die § 27 bis 

31 und 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Vorschriften der 

Oberflächengewässerverordnung (OGewV) und der Grundwasserverordnung (GrwV) sowie 

WRRL Art. 4 in Verbindung mit Anh. V. Ob ein Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands 

oder des Potenzials eines Oberflächengewässers bewirken kann, muss vor dem Hintergrund 

der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts bemessen werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 

09.02.2017 ï 7 A 2.15, ĂElbvertiefung", Rn. 480). Diese Vorgaben setzen die WRRL 

hinsichtlich Oberflächengewässer, Küstengewässer und Grundwasser um und sind bei der 

Zulassung von Projekten zu beachten. 

Es geht bei der Ermittlung des Prüfbedarfes ausschließlich um die Frage, ob es zu einer 

Auswirkung durch das Vorhaben und somit zu einer Gefährdung der Bewirtschaftungsziele 

kommen kºnnte. Eine nªhere Betrachtung in einem ĂFachbeitrag WRRLñ ist nicht notwendig, 

wenn die Gefährdung bereits im Vorfeld begründet ausgeschlossen werden kann. Dies ist z.B. 

der Fall, wenn durch Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann, dass auf Grund 

des Vorhabens sowie der Rahmenbedingungen im Gewässersystem eine Verschlechterung 

eintritt. Dann ist keine weitere Betrachtung des Verschlechterungsverbots erforderlich. 

Das Land Schleswig-Holstein hat für die Erstellung des Fachbeitrags WRRL einen Leitfaden 

erstellt. 

Folgend wird geprüft, ob das Vorhaben Auswirkungen auf Oberflächen- oder 

Grundwasserkörper haben kann und ob die Erstellung eines Fachbeitrags erforderlich wird. 

Das Vorhaben liegt im Bereich der Flussgebietseinheit Schlei/Trave und darin in der 

Planungseinheit Kossau/Oldenburger Graben. Bezogen auf das Grundwasser handelt es sich 

um das Bearbeitungsgebiet Baltic-Probstei. 

 

Oberflächengewässer 

Größere Fließ- oder Stillgewässer liegen nicht im Umfeld des Vorhabens. Im Vorhabengebiet 

befinden sich zwei Verbandsgewässer. Es handelt sich um Gewässer 2. Ordnung, für welche 

keine spezifischen Maßnahmen gem. WRRL formuliert sind. Küstengewässer sind durch das 

Vorhaben nicht betroffen. 

 

Grundwasser 

Das Vorhaben liegt im Bereich der Grundwasserkºrper ĂKossau/Oldenburger Grabenñ 

(Teileinzugsgebiet ĂKossau/Oldenburger Grabenñ, Hauptgrundwasserleiter) mit einer 

Flächengröße von 1.226,49 km² und ĂNordholsteinñ (Teileinzugsgebiet ĂOstseeñ, tiefer 
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Grundwasserleiter) mit einer Flächengröße von 1.261,56 km². Beide Grundwasserkörper sind 

weder chemisch noch mengenmäßig gefährdet.   

Auf Basis der in der UVP vorliegenden Planungstiefe können Gefährdungen im Vorfelde 

ausgeschlossen werden. 

Die genauen Auswirkungen auf die Verbandsgewässer stehen derzeit  noch nicht fest 

(vgl. Kap. 6.2.3). Im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung wird ein Fachbeitrag 

zur Wasserrahmenrichtlinie erstellt. Darin werden die konkreten Auswirkungen mit der 

dann vorliegenden Planungstiefe auf die Vorgaben der WRRL geprüft.  

4 Umfang und Methodik des UVP -Berichtes  

4.1 Aufgabenstellung des UVP -Berichtes  

Gemäß § 16 UVPG hat der Vorhabenträger der zuständigen Behörde einen Bericht zu den 

voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorzulegen. 

Umweltauswirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind unmittelbare und mittelbare 

Auswirkungen eines Vorhabens oder der Durchführung eines Plans oder Programms auf die 

Schutzgüter (§ 2 UVPG). Die Schutzgüter im Sinne des UVPG sind: 

¶ Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 

¶ Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

¶ Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

¶ kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

¶ die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Die Umweltprüfung umfasst dabei die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die aufgeführten Schutzgüter und dient einer 

wirksamen Umweltvorsorge (§ 3 UVPG). Nach Anlage 4 UVPG ist zu beschreiben, in welcher 

Hinsicht (z.B. lang- oder kurzfristig, direkt oder indirekt) die Schutzgüter betroffen sind und 

welche Ursachen zu einer erheblichen Umweltauswirkung führen können. Dabei ist auch das 

Risiko für die menschliche Gesundheit durch schwere Unfälle oder Katastrophen und die 

Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels (z.B. erhöhte 

Hochwassergefahr am Standort) zu berücksichtigen. 

Dabei kann das Vorhaben allein oder im Zusammenwirken mit im Umfeld gelegenen Vorhaben 

oder Tätigkeiten Auswirkungen auf das jeweilige Schutzgut haben. Die erforderlichen Angaben 

sowie die hierfür ggf. erforderlichen Erfassungen werden nach den in § 2 UVPG genannten 

Schutzgütern gegliedert aufgeführt. 

Grundlage des UVP-Berichtes ist das von der GFN erstellte Scopingpapier (Stand 12.03.2025) 

sowie die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen des Scopingverfahrens. 

4.2 Vorliegende Daten  

Für das Vorhabengebiet stehen folgende Gutachten bzw. Planungsunterlagen zur Verfügung: 

- Datenabfrage beim ZAK des LfU (Stand 24.01.2025), 

- Erfassungen 2025 für verschiedene Artengruppen 
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- Aufnahme des Landschaftsbildes, 

- Verbreitungsatlanten und Fachgutachten für relevante Artengruppen (Brutvögel: Berndt et 

al., 2002; Zugvögel: Koop, 2002; Fledermauszug: z.B. Hutterer et al., 2005 u.a.), 

- Übergeordnete Planwerke (Regionalplan, Landschaftsrahmenplan, 

Landesentwicklungsplan), 

- Wander- und Freizeitkarten 1: 50.000 des Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, 

- Auswertung der Denkmalliste des Landesamtes für Denkmalpflege, 

- MPE-Plan 2021, 

- Biotoptypenkartierung 2017 und 2025, 

- Erfassungen und Gutachten aus den Verfahren des Neubaus des Kombi-Hundezwingers 

mit Hundeübungsplatz und der Erneuerung des Außenzaunes. 

4.3 Wirkfaktoranalyse  

Durch das Vorhaben kann es bau-, anlage- und betriebsbedingt zu Auswirkungen auf den 

Menschen, die Natur und die Umwelt kommen. Die wesentlichen Wirkfaktoren sowie die von 

ihnen ausgelösten möglichen Wirkprozesse mit den jeweils betroffenen Schutzgütern sind in 

Tabelle 1 zusammengefasst. 

Die Wirkräume sind je nach Schutzgut unterschiedlich groß und werden im Kapitel 5 für die 

jeweiligen Schutzgüter definiert. Dabei entsprechen die Untersuchungsräume dem jeweiligen 

Wirkraum.  

Die Beschreibung der zu erwartenden Wechselwirkungen, Folgewirkungen und kumulativen 

Wirkungen ist integrativer Bestandteil der Wirkungsprognose für die einzelnen Schutzgüter. 

Tabelle 1: Übersicht über die möglichen Auswirkungen des Vorhabens 

Wirkfaktoren  Mögliche Wirkungen (Auswahl)  

Baubedingte Störungen oder 

Emissionen 

Veränderung des Boden- und Wasserhaushalts im betroffenen Bereich; 

Schädigung von Pflanzen und Tieren; 

Zerstörung von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren. 

Störungen durch Baubetrieb 
Scheuchwirkung und damit verbundener Habitatverlust bei empfindlichen 

Vogelarten. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Verlust bzw. Veränderung von Lebensräumen 

Veränderung des Landschaftsbildes 

Versiegelung von Flächen, Überbauung von Biotopen 

Betriebsbedinge Wirkungen 
Ggf. Erhöhung des KFZ-Verkehrs, Störungen angrenzender Flächen 

(Menschen und störungsempfindliche Tierarten, Bsp. Brutvögel) 

4.4 Bewertungsmethodik  

4.4.1 Ermittlung und Bewertung des Bestandes  

Ziel der Bestandsermittlung und -bewertung ist es, die Bedeutung nachteiliger Veränderungen 

bewerten zu können. Dazu muss der Zustand der Schutzgüter hinsichtlich ihrer aktuellen 
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Funktionen bekannt sein und in einen Wertekontext gestellt werden. Die Ermittlung des 

Bestands erfolgt nach gegenwärtigem Wissensstand und behördlich anerkannten 

Prüfmethoden. 

Kriterien für die Bewertung der Schutzgüter sind im Einzelnen: 

¶ Wert bezüglich Seltenheit, Gefährdung, Repräsentanz, Ausprägung und/oder Zustand 

eines Vorkommens oder eines Prozesses innerhalb gesellschaftlicher und fachlicher 

Maßstabsvorgaben; 

¶ Funktionale Bedeutung  

¶ für abiotische Leistungen der Umwelt, wie Pufferung, Speicherung oder Transport von 

Stoffen (u.a. Puffer- und Regulationsfunktionen), 

¶ als Lebensraum für Pflanzen und Tiere (Lebensraumfunktion), 

¶ für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen (Wohn-, Wohnumfeld und 

Erholungsfunktion). 

Vorprägungen der Schutzgüter bzw. des zugeordneten Raumes in Form von Vorbelastungen, 

beispielsweise durch technische Infrastruktur, werden bei der Bewertung berücksichtigt. 

Die Bewertung des Bestandes erfolgt mittels einer Rangskala, die in Tabelle 2 wiedergegeben 

ist. 

Tabelle 2: Rangskala für die Bestandsbewertung der Schutzgüter 

Bedeutung  Erläuterung  

sehr gering ohne nennenswerte Bedeutung 

gering Unterdurchschnittliche Ausprägung 

mittel Durchschnittliche Ausprägung mit lokaler Bedeutung 

hoch Überdurchschnittliche Ausprägung mit regionaler Bedeutung 

sehr hoch Überdurchschnittliche Ausprägung mit landesweiter, nationaler oder internationaler 
Bedeutung 

 

Die mittlere Einstufung eines Schutzguts entspricht dabei der typischen Ausprägung des 

Schutzgutes im betrachteten Raum. 

4.4.2 Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigungen  

Auf Grundlage der voraussichtlichen Wirkfaktoren und der spezifischen Empfindlichkeit der 

betroffenen Schutzgüter wird eine Prognose der zu erwartenden Veränderungen erstellt 

(Wirkungsprognose).  

Die Wirkungsprognose enthält Aussagen zur erwarteten Stärke bzw. Intensität der negativen 

Veränderungen, deren räumliche Reichweite (kleinräumig, lokal, regional, überregional), 

Dauer (dauerhaft, vorübergehend) und ggf. der Eintrittswahrscheinlichkeit. Vorhandene 

Kenntnislücken oder Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Beschreibung dieser Kriterien 

werden in Kapitel 14 dargestellt.  
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Die Wirkintensität der Beeinträchtigungen wird mittels einer Rangskala gemäß Tabelle 3 

bewertet.  

Tabelle 3: Rangskala für die Wirkintensität der Beeinträchtigung 

Wirkintensität  Erläuterung  

gering Werte oder Funktionen werden dauerhaft in geringem Umfang oder 
vorübergehend in mittlerem Umfang geschädigt, oder es sind 
Wirkungen mit sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit zu befürchten. 
Die Funktionen und Werte bleiben aber überwiegend erhalten. 

mittel Werte oder Funktionen werden vorübergehend schwer oder dauerhaft 
in mehr als nur geringem Umfang beeinträchtigt. 

hoch Werte oder Funktionen gehen überwiegend verloren. 

 

Es werden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen erörtert, die zu einer Vermeidung von 

Beeinträchtigungen bzw. zu einer Minderung der Beeinträchtigungsintensitäten eingesetzt 

werden können. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden in der Bewertung des 

Ausmaßes der Beeinträchtigungen berücksichtigt.  

Ebenfalls werden mögliche Kompensationsmaßnahmen aufgeführt, welche als Ausgleich oder 

Ersatz für Beeinträchtigungen der Schutzgüter dienen können.  

4.4.3 Bewertung der Umweltauswirkungen  

Zur Bewertung der Umweltauswirkungen im Hinblick auf die Entscheidung über die 

Zulässigkeit des Vorhabens (§ 25 UVPG) wird das Ausmaß der Umweltauswirkungen je 

Schutzgut ermittelt. Die Bewertung ergibt sich durch eine Verknüpfung der Bedeutung des 

betroffenen Schutzgutes mit der jeweiligen Höhe der Beeinträchtigung, auch als Wirkintensität 

bezeichnet. Die Verknüpfung erfolgt gemäß der folgenden Matrix (Tabelle 4).  

Tabelle 4: Matrix für die Bewertung der Umweltauswirkungen 

Bedeutung   
des Schutzguts  

Wirkintensität der Beeinträchtigung   

gering  mittel  hoch  

sehr gering  sehr gering sehr gering gering 

gering  gering gering mittel 

mittel  gering mittel mittel 

hoch  mittel mittel hoch 

sehr hoch  mittel hoch sehr hoch 

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Umweltauswirkungen mit einer hohen oder sehr 

hohen Einstufung erheblich und dementsprechend signifikant sind. Umweltauswirkungen mit 

geringer oder sehr geringer Einstufung können als nicht erheblich und somit umweltverträglich 

eingestuft werden. 

5 Beschreibung und Bewertung der Umwelt im 
Einwirkungsbereich  

Als Einwirkungsbereich wird gem. § 2 (11) UVPG das geographische Gebiet definiert, in dem 

Umweltauswirkungen auftreten, die für die Zulassung des Vorhabens relevant sind. Dabei 
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variiert der Einwirkungsbereich des Vorhabens je nach Schutzgut und Wirkfaktoren. Der Ein-

wirkungsbereich wird bei den einzelnen Schutzgütern erläutert. Daran bemisst sich bei 

durchgeführten Erfassungen auch die Größe des Untersuchungsgebiets für die jeweiligen 

Schutzgüter. Sofern keine Untersuchungen durchgeführt wurden, wird vom Betrachtungsraum 

gesprochen. 

5.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit  

Das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit wird hinsichtlich der Teilfunktionen 

Wohnen (Wohn- und Wohnumfeldfunktion) und Erholung (Erholungs- und Freizeitfunktion) 

bewertet. Dies erfolgt durch Analyse der vorhandenen Siedlungsstruktur, erholungsrelevanter 

Flächen im Umfeld, Vorhandensein von freizeitbezogenen Einrichtungen und ausgebauter 

Infrastruktur z.B. in Form von Wanderwegen. Vorbelastungen werden bei der Bewertung 

entsprechend berücksichtigt. Für die Bestandsdarstellung werden Schutzgebietsdaten des 

Landes Schleswig-Holstein, der Regionalplan, topografische Karten und Freizeit-

/Wanderkarten ausgewertet. Als Betrachtungsraum wird die Liegenschaft der 

Munitionslagerhäuser Laboe und der Umgebungsbereich bis 500 m herangezogen. Dies 

umfasst auch die Wohn- und Gewerbeflächen im Nahbereich der Liegenschaft und des 

Vorhabengebiets. 

Eine Bestandsbewertung des Schutzgutes erfolgt über die in folgender Tabelle aufgeführten 

Kriterien. 

Tabelle 5: Anhaltspunkte für die Bewertung des Schutzgutes Mensch 

Bedeutung  Kriterien  

sehr gering Keine Möglichkeiten der Wohn- oder Erholungsnutzung bekannt 

gering nur wenige Möglichkeiten der Wohn- oder Erholungsnutzung von regionaler 

Bedeutung bekannt 

mittel Möglichkeiten der Wohn- oder Erholungsnutzung von regionaler Bedeutung bekannt 

hoch eine hohe Dichte an Möglichkeiten der Wohn- oder Erholungsnutzung von 

überregionaler Bedeutung bekannt 

sehr hoch Möglichkeiten der Wohn- oder Erholungsnutzung von nationaler oder internationaler 

Bedeutung bekannt (z.B. Lage in räumlicher Nähe zu Kurorten, Radwegen 

internationaler Bedeutung) 

5.1.1 Wohn - und Wohnumfeldfunktion  

Im nahen Umfeld des Vorhabengebietes liegen die Siedlungsbereiche der Ortslagen Laboe 

(rd. 215 m nördlich, 5.572 Einwohner (Stand 2023)) und Heikendorf (rd. 370 m südlich 

Wohnbebauung, direkt südlich angrenzend Gewerbegebiet, 8.698 Einwohner (Stand 2023)). 

Richtung Osten liegen die Splittersiedlungen Brammerkrug (rd. 425 m entfernt) und 

Eichenheim (rd. 50 m entfernt). Zudem liegt das Vorhaben im Nahbereich der 

Landeshauptstadt Kiel sowie deren Siedlungsachse. Hier steht insbesondere die Entwicklung 

der Stadtrandkerne und die interkommunale Zusammenarbeit innerhalb des Nahbereichs im 

Vordergrund. Siedlungsflächen sollen in bedarfsgerechtem Umfang ausgewiesen und der 

ÖPNV und das Radwegenetz ausgebaut werden. Da es sich bei dem Vorhabenstandort um 
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ein Sondergebiet des Bundes handelt, dienen die Flächen vorrangig der militärischen Nutzung. 

Insofern betreffen die Entwicklungsziele der Siedlungsachse nicht die Liegenschaft selbst, 

sondern deren Umfeld. 

Damit weist der Nahbereich des Vorhabengebietes eine hohe  Bedeutung für die Wohnfunktion 

auf. Das Vorhabengebiet selbst liegt jedoch auf der militärischen Liegenschaft und ist für 

Außenstehende nicht betretbar; dort besteht somit keine  Wohnfunktion. 

5.1.2 Erholungs - und Freizeitfunktion  

Direkt westlich der Liegenschaft verläuft ein Wander- und Radweg entlang der Förde 

(Fördewanderweg). Ein Zugang zur Förde besteht südlich des Teilbereichs 2 und ist in den 

Wander- und Freizeitkarten als regionaler Radweg dargestellt. Er verläuft nach Osten weiter 

nach Neuheikendorf und Brodersdorf sowie nach Süden in den Siedlungsbereich von 

Heikendorf hinein. Grundsätzlich stellt die Förde mit ihren Küstenbereichen und insbesondere 

Laboe mit dem Marine Ehrenmal ein beliebtes Ausflugsziel in und um Kiel dar. Dies spiegelt 

sich auch in den Vorgaben der Raumordnung wieder, die die Umgebung der Liegenschaft als 

Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung ausweisen. Es ist somit davon 

auszugehen, dass das Umfeld der Liegenschaft für Erholung und Freizeit sowohl von 

Anwohnenden als auch von Touristen genutzt wird. Die Liegenschaft selbst ist für die 

Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich.  

Der Waldbereich der Liegenschaft stellt bezogen auf das Landschaftsbild ein bedeutendes 

Element dar. Auf die Bedeutung des Landschaftsbildes wird in Kap. 5.5 detaillierter 

eingegangen. 

Dem Betrachtungsraum wird eine hohe  Bedeutung hinsichtlich der Erholungs- und 

Freizeitfunktion beigemessen, wobei das Vorhabengebiet selbst aufgrund der fehlenden 

Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit eine sehr geringe  Bedeutung hat. 

5.2 Schutzg üter Fläche, Boden und Wasser  

Die Bestandsdarstellung für die Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser beschränkt sich im 

Wesentlichen auf das direkte Vorhabengebiet.  

5.2.1 Boden  

Der Boden im Bereich des Vorhabens wird gemäß Bodenkarte (BK 50) im Teilbereich 1 als 

Aufschüttung und damit künstlich veränderte Fläche eingestuft. Im Teilbereich 2 liegt 

Pseudogley-Parabraunerde vor (Abbildung 15). Dabei handelt es sich um 

stauwasserbeeinflusste Böden (Pseudogley) sowie Böden, die aufgrund von Sickerwasser 

durch Tonverlagerung in den Unterboden (Parabraunerde) entstanden sind. 

Die Bodenart ist Sandlehm über Normallehm. Besondere bzw. seltene Bodenformen liegen 

damit nicht vor. 
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Abbildung 15: Bodentypen im Vorhabenbereich (BK 50) 

 

Im Rahmen der Erstellung des Verkehrs- und Freianlagenkonzepts wurden durch das 

beauftragte Ingenieurbüro zwei Bohrpunkte im Bauabschnitt 1 vorgesehen (BP 1 und BP 2), 

um durch entsprechende Bodenprofile Aussagen über die örtlichen Bodenverhältnisse treffen 

zu können.  

Mittels Kleinrammbohrung wurden Bodenproben bis in eine Tiefe von 6 m entnommen. Bei BP 

1 wurde im Bereich von 0 bis 0,70 m unter Geländeoberkante (u. GOK) Mutterboden 

festgestellt. Darunter folgt Geschiebemergel. In BP 2 wurde im Bereich von 0 bis 0,90 m u. 

GOK eine Auffüllung mit der Kennzeichnung ĂA.U. MU, s, Ziegelr., Betonr., bn, szb.ñ 

festgestellt. Dabei handelt es sich um einen sandigen Boden mit anthropogenen 

Bestandteilen, insbesondere Ziegel- und Betonresten. Diese Auffüllung ist grundsätzlich für 

eine Wiederverwendung geeignet, sofern eine entsprechende Aufbereitung, z. B. durch 

Siebung, erfolgt. 

Das Ingenieurbüro, das die geotechnischen Untersuchungen durchgeführt hat, fasst die 

Ergebnisse der Proben wie folgt zusammen: Ă[...] zum Baugrund: oberflächlich Mutterböden 

bzw. von Mutterbodenresten durchzogene Aufschüttungen bis max. 1,05 m, darunter 

Geschiebeböden in überwiegend steifplastischer und damit gut tragfähiger Konsistenz. 

Schichtenwasser vereinzelt in größeren Tiefen, Stauwasserbildung bis GOK möglich.ñ 

Die nachgewiesenen Auffüllungen wurden gemäß der LAGA TR Boden (2004) untersucht und 

der Zuordnungsklasse Z 1.1 zugewiesen. Diese Einstufung bedeutet, dass es sich um 

unbelasteten Boden handelt, der keine umweltgefährdenden Stoffe enthält. Solche Böden 



Beschreibung und Bewertung der Umwelt im Einwirkungsbereich  

GFN mbH (24_297) 18.12.25: Umbau des Munitionslagers Laboe, Kreis Plön - UVP-Bericht 27 

können ohne Einschränkungen wiederverwendet werden, beispielsweise für die 

Rückverfüllung von Baugruben, Ausgleichsflächen oder im Landschaftsbau. Eine Gefährdung 

für Boden, Grundwasser oder Umwelt besteht nicht. 

Neben der Entnahme der Bodenproben wurde auch die Topografie untersucht, um die 

anfallenden Massen an Bodenabtrag und -auftrag zu ermitteln, die durch topographische 

Veränderungen aufgrund der geplanten neuen Anordnung der MLH und Straßenführung 

entstehen. Grundlage der Berechnungen ist eine angenommene Straßenbreite von 6,50 m. 

Die Auswertung des beauftragten Ingenieurbüros ergab, dass für Bauabschnitt 1 mehr Boden 

abgetragen als aufgetragen werden muss und entsprechend Boden abgeführt werden muss.  

Im 1. Bauabschnitt ergibt sich folgender Massenansatz: 

Bereich  Auftrag [m3] Abtrag [m3] 

1. BA (ohne Vorabmaßnahmen) 41.032 101.286 

Summe Auf- + Abtrag: 142.318 m3 

 

Bei der Kalkulation der Bodenbewegung und -verwendung muss die entsprechende 

vertrauliche Baufachliche Richtlinie (BfR) berücksichtigt werden. Diese enthält Vorgaben für 

den Boden, der als Schüttgut für erdeingedeckte Gebäude genutzt wird. Davon ausgehend, 

wird der anstehende Boden (Bodenabtrag) nicht für die Erdeindeckung verwendet werden 

können. 

Wird davon ausgegangen, dass der Bodenabtrag abtransportiert wird und der Bodenauftrag 

nicht durch den vorhandenen Boden stattfindet, sondern auch dafür neuer Boden angefahren 

werden muss, dann ergeben sich im 1. BA insgesamt circa 142.318 m³ Boden, die transportiert 

werden müssen.  

Das detaillierte Bodenmanagement, sowohl für den 1. Bauabschnitt als auch für die 

nachfolgenden Bauabschnitte, stellt eine komplexe Aufgabe dar und kann derzeit noch nicht 

vollständig abgeschätzt oder kalkuliert werden. Das Bodenmanagementkonzept wird daher 

zur baufachlichen Genehmigung der finalen Projektunterlage (FPU) des Verfahrens 

nachgereicht. 

Durch die Nutzung als militärische Liegenschaft sind die Böden vorbelastet, v.a. durch 

Versiegelungen und Verdichtungen. Im Teilbereich 1 liegen mit Aufschüttungen stark 

anthropogen geprägte Böden vor. Häufig haben Waldbestände positive Auswirkungen auf das 

Bodengefüge und führen zu einer Verbesserung der Bodenfunktionen, welches sich 

vorliegend jedoch nicht widerspiegelt. 

Die Bedeutung des Schutzgutes Boden erfolgt anhand der nachfolgend aufgeführten Kriterien: 
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Tabelle 6: Anhaltspunkte für die Bewertung des Schutzgutes Boden  

Bedeutung  Kriterien  

sehr gering versiegelte und teilversiegelte Böden 

gering 
anthropogen stark veränderte Böden, z.B. intensiv bewirtschaftete 
Ackerböden 

mittel typische Böden, anthropogen nicht oder nur mäßig verändert 

hoch seltene Bodenformen, anthropogen nicht oder nur mäßig verändert 

sehr hoch sehr seltene Bodenformen, anthropogen nicht verändert 

 

Dem Schutzgut Boden wird im Vorhabenbereich eine geringe  Bedeutung beigemessen. 

5.2.2 Wasser  

Gemäß der Biotoptypenkartierungen von 2017 und 2025 liegen in den Teilbereichen Gräben 

(v.a. zur Entwässerung) vor.  

Im Teilbereich 1 quert das Gewässer Nr. 10 nahezu in der kompletten Längsrichtung den 

Bauabschnitt 1 (Abbildung 16) und mündet im westlichen Teil der Liegenschaft in die Förde. 

Das Gewässer ist derzeit verrohrt ausgebaut und liegt in der Bestandsstraße sowie in den 

Bereichen der Vorfelder der Bestands-MLH (Munitionslagerhäuser). 

Im Teilbereich 2 verläuft das Gewässer Nr. 9 (Abbildung 17) im Bereich der Südwache. Es 

handelt sich ebenfalls um ein verrohrtes Gewässer. 
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Abbildung 16: Gewässer Nr. 10 im Teilbereich 1 (Quelle GMSH 2025) 

 

Abbildung 17: Gewässer Nr. 9 im Teilbereich 2 (Quelle GMSH 2025) 
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Beide Gewässer befinden sich, anhand der Bestandserfassung im Rahmen des LAK 

(Liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept), in einem sanierungsbedürftigen 

Zustand. Ein Großteil der Verrohrung ist von Wurzeleinwuchs der Bäume und des Bewuchses 

zerstört. Dadurch kann die Funktion der verrohrten Gewässer im Wesentlichen nicht 

umfassend sichergestellt werden.  

 

Gemäß der Hochwassergefahren- und -risikokarten der FGE Schlei/Trave (gem. ĂRichtlinie 

¿ber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisikenñ (HWRL)) liegt das 

Vorhaben außerhalb der Hochwassergefahrenbereiche. Die Hochwassergefahren-

karten gemäß Art. 6 Abs. 3 HWRL erfassen die geografischen Gebiete, die bei Hochwasser 

überflutet werden könnten. Die Hochwasserrisikokarten werden auf der Grundlage der 

Hochwassergefahrenkarten für die gleichen Hochwasserszenarien erstellt. In ihnen sollen 

über die Hochwassergefahren (Überflutungsausdehnung und -tiefe) hinaus die 

hochwasserbedingten nachteiligen Auswirkungen (Signifikanzkriterien, z.B. Anzahl der 

potenziell betroffenen Einwohner) dargestellt werden. 

 

Das Vorhaben liegt im Bereich der Grundwasserkºrper ĂKossau/Oldenburger Grabenñ 

(Teileinzugsgebiet ĂKossau/Oldenburger Grabenñ, Hauptgrundwasserleiter) mit einer 

Flächengröße von 1.226,49 km² und ĂNordholsteinñ (Teileinzugsgebiet ĂOstseeñ, tiefer 

Grundwasserleiter) mit einer Flächengröße von 1.261,56 km². Beide Grundwasserkörper sind 

weder chemisch noch mengenmäßig gefährdet.  

GemªÇ den Daten der Grundwassermessstelle ĂBrodersdorf Ahrenhorstñ betrªgt der 

Grundwasserstand rd. 6,7 m NN für den tiefen Grundwasserkörper und rd. 7 m für den 

Hauptgrundwasserleiter. Die Schutzwirkung der Deckschicht ist im Teilbereich 2 und dem 

südlichen Bereich des Teilbereich 1 günstig (> 10 m mächtige Deckschichten). Im nördlichen 

Bereich des Teilbereich 1 ist die Schutzwirkung mittel. 

Für die Bewertung des Vorhabengebiets für das Schutzgut Wasser ist vor allem die Lage zu 

Grund- oder Oberflächengewässer entscheidend, vgl. Tabelle 7.  

Tabelle 7: Anhaltspunkte für die Bewertung des Schutzgutes Wasser 

Bedeutung  Kriterien  

sehr gering keine Oberflächengewässer  

gering schmale Gräben 

mittel 
anthropogene Kleingewässer, breitere Gräben, geringer 
Grundwasserflurabstand 

hoch 
natürliche Oberflächengewässer, sehr geringer Grundwasserflurabstand, 
Grundwassernutzung 

sehr hoch besonders hochwertige Oberflächengewässer, Grundwasserschutzgebiete 

 

Da im Vorhabengebiet nur Gräben und verrohrte Fließgewässer vorliegen und das 

Grundwasser durch die Deckschichten gut geschützt ist, wird dem Schutzgut Wasser eine 

geringe  Bedeutung beigemessen. 
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5.2.3 Fläche  

2017 wurde das Schutzgut Fläche in den Katalog der Schutzgüter in das UVPG aufgenommen, 

um für den nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut zu sensibilisieren und dem zunehmenden 

Flächenverbrauch entgegenzuwirken. Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden 

sparsam und schonend umgegangen werden. Der Flächenverbrauch und die 

Bodenversiegelungen sind auf ein notwendiges Maß zu begrenzen. Das Schutzgut Fläche 

wurde mit der Novellierung des UVPG 2017 in den Schutzgutkatalog aufgenommen, um das 

Augenmerk auf die immer knapper werdende Ressource zu richten. Daher wird das Schutzgut 

Fläche stets mit hoher Bedeutung bewertet. 

Die Liegenschaft des Munitionslagers Laboe und auch das Vorhabengebiet sind bereits durch 

vollversiegelte Straßen erschlossen und durch die Munitionslagerhäuser bebaut. Somit 

besteht bereits in größerem Umfang eine Flächenversiegelung. Im Bestand sind bereits 

31.893 m² voll- und 12.187 m² teilversiegelt (MLH, Straßen).  

Das Schutzgut Fläche ist stets von hoher  Bedeutung. 

5.3 Schutzg üter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Die Bestandsdarstellung für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

beschränkt sich im Wesentlichen auf das Vorhabengebiet. Sofern zusätzlich 

Umgebungsbereiche erfasst wurden, werden diese nachfolgend benannt. 

5.3.1 Pflanzen  

Teilbereich 1 (TB1): 

Das Gelände von TB1 ist durch das Munitionslager mit Bunkeranlagen geprägt, die teils in die 

Landschaft integriert und von ruderaler Vegetation bedeckt sind. Ein Verkehrsnetz aus 

versiegelten Straßen erschließt die Bunkeranlagen und Gebäude, begleitet von ruderaler 

Grasflur und Rasenflächen. Die Umgebung der Bunker weist verschiedene ruderal geprägte 

Pflanzengesellschaften auf, darunter feuchte Hochstaudenfluren und Brombeerfluren. 

Die Bunkeranlagen sind ¿berwiegend von Laubwald (v. a. Bergahorn, Spitzahorn, Rotbuche, 

Hängebirke, Stieleiche, Hainbuche) umgeben, teils mosaikartig durchsetzt mit nicht 

heimischen Laubholzforsten (z. B. Hybridpappel) und Mischwald mit Fichte und Lªrche. Es gibt 

auch Sumpfwaldflächen mit Biotopschutz sowie Pioniergehölze. 

Morphologisch ist das Gebiet durch Steilhänge mit artenreicher Vegetation geprägt, die 

größtenteils unter Biotopschutz stehen. Einzelne Gehölzstrukturen, wie Feldgehölze und 

Gebüsche ergänzen das Landschaftsbild. 

Östlich der Liegenschaft befinden sich offenere und landwirtschaftlich genutzte Biotope 

(Intensivacker, Grünland), begrenzt durch Knickstrukturen mit Biotopschutz. Im Südosten 

befindet sich ein Hundeübungsplatz mit Grünlandvegetation sowie ein technisches Gewässer. 
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Abbildung 18: Bunkeranlagen mit ruderaler Grasflur als Vegetationsdecke von Gehölzen umgeben 

 

Teilbereich 2 (TB2): 

TB2 liegt im südlichen Abschnitt der Liegenschaft, im Bereich der Zufahrt. Der nördliche 

Bereich ist durch ein Verkehrsnetz mit angrenzenden Gebäuden und einer ehemaligen sowie 

einer neuen Hundezwingeranlage geprägt. Die Straßen sind von Grünstreifen mit ruderaler 

Grasflur und artenreichen Rasenflächen gesäumt. 

Die Vegetation besteht aus verschiedenen Gehölzstrukturen, darunter Feldgehölze und 

Einzelbªume heimischer Laubbaumarten (z. B. Ahorn, Erle, Eiche, Buche, Birke, Weide) sowie 

vereinzelt nicht heimische Arten wie Walnuss und Pflaume. Es gibt Laubwaldflächen mit 

Bergahorn, Esche und Linde, die teils als FFH-Lebensraumtyp ĂPerlgras-Buchenwaldñ (LRT 

9130) mit typischen Arten wie Waldmeister und Einblütigem Perlgras ausgeprägt sind. 

Nördlich der Straße verläuft ein Knick mit Biotopschutz, teils ohne Gehölze. Im Nordwesten 

erstreckt sich ein großflächiges Grünland, überwiegend mäßig artenreich, mit Übergängen zu 

artenreichen Mähwiesen und Nassgrünland mit typischen Seggenarten und Biotopschutz. 

Weitere Elemente sind eine Baumreihe aus Stieleiche und Mehlbeere, ruderalisierte Bereiche 

mit Gebüsch, ein zeitweise überflutetes Feuchtgrünland sowie ein Großseggenried nahe der 

Hundezwingeranlage. Im Südosten grenzt ein Nadelholzforst aus Fichte an, umgeben von 

artenreichem Grünland mit Biotopschutz. 

Außerhalb der Liegenschaft wechseln sich entlang der Straße Waldflächen mit 

Wohnsiedlungen und einem Industriegebiet ab. 
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Abbildung 19: Grünland südlich des Nadelholzforstes an der südöstlichen Liegenschaftsgrenze 

 

Die Ergebnisse der Erfassungen sind im Detail dem Fachbeitrag zur Eingriffsregelung gemäß 

BKompV (GFN mbH 2025) im Anhang zu entnehmen. 

Die Bedeutung der Biotoptypen im Vorhabengebiet wird gem. Fachbeitrag zur 

Eingriffsregelung (GFN mbH 2025) im Durchschnitt als mittel  eingestuft. 

5.3.2 Tiere  

Im Rahmen des Vorhabens wurden Erfassungen der folgenden Arten/Artgruppen 

durchgeführt: 

- Fledermäuse inkl. Jagdgebiete, Flugrouten und Quartierstandorte (Vorhabenfläche), 

- Reptilien (sechs Probeflächen in Liegenschaft)  

- Amphibien (Vorhabenfläche inkl. 500 m-Puffer), 

- Brutvögel (gesamte Liegenschaft). 

 

Fledermäuse  

Im Rahmen der Gebäudeprüfung konnte ein Quartierpotenzial der MLH in der Vorhabenfläche 

für Fledermäuse ausgeschlossen werden.  

Im Ergebnis der Fledermauserfassung 2025 wurden in der Vorhabenfläche Vorkommen von 

13 Arten akustisch nachgewiesen. Dazu zählen die Wasser-, Teich- und Fransenfledermaus, 

Großer Abendsegler, Breitflügel-, Zwerg-, Mücken- und Rauhautfledermaus sowie das Braune 

Langohr. Zudem wurden Rufe von Bartfledermäusen (Große und Kleine Bartfledermaus) 






















































































